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(1) Grundsteuer: Eine Grundsteuer auf Betriebsgrundstücke wird mit Aus-
nahme von Malta und Slowenien in allen Mitgliedstaaten erhoben. Obwohl
die Bemessungsgrundlage übereinstimmend Grund und Boden sowie Ge-
bäude umfasst – mit Ausnahme von Estland, wo nur eine Steuer auf Grund
und Boden erhoben wird – wird sie keineswegs einheitlich abgegrenzt. So
ist insbesondere in den angelsächsischen Mitgliedstaaten eine Tendenz zur
Einbeziehung von Betriebsvorrichtungen auszumachen,57 was die Grund-
steuer dort in die Nähe einer Vermögensteuer rückt. Die Bewertung
orientiert sich entweder an Verkehrswerten, standardisierten Einheitswerten
oder Mietwerten. Folglich stimmt selbst bei einer identischen Abgrenzung
der Bemessungsgrundlagen die Bewertung des Vermögens nicht zwingend
überein, da die Mietwerte i. d.R. unter den Verkehrs- oder Einheitswerten
liegen. Ein ausschließlicher Vergleich der nominalen Grundsteuersätze ist
deshalb ebenso wenig aussagekräftig wie bei der Körperschaftsteuer, um
Anhaltspunkte über die effektive Steuerbelastung zu bekommen. Dabei zeigt
sich, dass der nominale Steuersatz in Ländern, die den Mietwert der Be-
steuerung zugrundelegen, um ein Vielfaches höher ist als bei einer Besteue-
rung von Verkehrs- bzw. Einheitswerten. Der nominale Steuersatz beläuft
sich beispielweise in Deutschland bei einem unterstellten Hebesatz von 450%
auf 1,575%, während er in Großbritannien 48,5% beträgt.58 Hinzu kommt,
dass die Grundsteuer in allen Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Estland,
Griechenland, Italien und Zypern, soweit dies die lokale Grundsteuer be-
trifft, als Betriebsausgabe abzugsfähig ist. Insgesamt hat die Grundsteuer für
die Höhe der Unternehmenssteuerbelastung und die zwischenstaatlichen Be-
lastungsdifferenzen nur eine untergeordnete Bedeutung.59

(2) Vermögensteuer: Eine allgemeine Vermögensteuer auf das Betriebsver-
mögen wird nur noch in Luxemburg erhoben. Kapitalgesellschaften können
die Vermögensteuer seit 1998 jedoch auf die Körperschaftsteuerschuld an-
rechnen, weshalb sie unter bestimmten Voraussetzungen von der Vermögen-
steuer befreit sind.60 Dazu muss ein Betrag in Höhe des Fünffachen der
Vermögensteuerschuld in eine entsprechende Rücklage eingestellt werden.

(3) Gewerbesteuer: Gewerbesteuern und ähnliche Abgaben61 werden in einer
Reihe von insbesondere größeren Mitgliedstaaten mit föderaler Struktur
erhoben. Bemessungsgrundlage bildet der Ertrag, das Vermögen, die Lohn-
summe oder die Wertschöpfung. Der Kreis der Steuerpflichtigen ist i. d.R.
weiter gefasst als in Deutschland und umfasst neben Gewerbebetrieben häufig
auch weitere berufliche Tätigkeiten.
Eine gewinnabhängige und strukturell weitgehend identische Gewerbe-

steuer wird in Deutschland und Luxemburg erhoben.62 In beiden Ländern
liegt das Heberecht auf Gemeindeebene. Allerdings ist die Gewerbesteuer in

57 Vgl. für die Verhältnisse in Großbritannien Bennett, R./Krebs, G., Business Taxes,
1988, S. 48ff.; Weisflog, W. E., StuW 1995, S. 178.

58 Vgl. IBFD, Tax Handbook, 2009.
59 Vgl. Oestreicher, A./Reister, T./Spengel, C., WTJ 2009, S. 55.
60 Vgl. Steichen, A., IWB, Fach 5, Luxemburg, Gruppe 2, S. 158.
61 Vgl. auch den Überblick bei Institut FSt, Grüner Brief 306, 1992; Keß, T., IWB,

Fach 11, Europäische Gemeinschaften, Gruppe 2, S. 405ff.
62 In Luxemburg sind Zinsaufwendungen im Gegensatz zu Deutschland vollständig

vom Gewerbeertrag abzugsfähig.
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Deutschland seit 2008 nicht mehr als Betriebsausgabe abzugsfähig. Die spa-
nische impuesta sobre actividades económicas63 ist wegen ihres ertragsunab-
hängigen Charakters zwar mit einer Substanzsteuer vergleichbar, wobei die
Bemessungsgrundlage aber nicht nur Vermögensgegenstände umfasst. Die
Obergrenze der Steuerschuld beträgt jedoch 15% des Gewinns, der der
betreffenden Tätigkeit zuzuordnen ist, weshalb sie auch ertragsteuerliche Züge
aufweist. Die bis zum Jahr 2009 in Frankreich erhobene Gewerbesteuer (taxe
professionnelle) war völlig ertragsunabhängig und ähnelte daher einer Gewer-
bekapitalsteuer. Besteuert wurde das eingesetzte Sachkapital (Grund und
Boden, Gebäude sowie maschinelle Anlagen), dessen Altersstruktur für die
Bewertung unerheblich war. Es wurden generell 16% der historischen An-
schaffungskosten angesetzt. Der Steuersatz wurde von der Gemeinde fest-
gelegt und betrug zuletzt im Landesdurchschnitt etwa 27,26%. Um eine über-
mäßige Belastung durch die taxe professionnelle auszuschließen, war die
Steuerschuld, gestaffelt nach der Höhe des Umsatzes, auf 3,5% der Wert-
schöpfung begrenzt. Im Jahr 2010 wurde die taxe professionnelle durch die
cotisation foncière des entreprises (CFA) und die cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises (CVAE) ersetzt.64 Die CFA ersetzt die Besteuerung
von Grund und Boden sowie Gebäuden im Rahmen der taxe professionnelle,
die CVAE erfasst 1,5% der Wertschöpfung. Daneben fallen mit den sog.
Arbeitgebersteuern (taxes et participations assises sur les salaires) noch drei
weitere kleinere Steuern auf die Lohnsumme an. Der landeseinheitliche Steu-
ersatz beträgt insgesamt 2,65%. Eine Lohnsummensteuer wird sonst nur noch
von Österreich erhoben. Der Steuersatz der österreichischen Kommunalsteuer
beläuft sich auf 3%. Ungarn erhebt eine regionale Wertschöpfungssteuer
i. H. v. 2% auf den Umsatz abzüglich des Werts der Vorleistungen. Die regio-
nale italienische imposta regionale sulle attività produttive65 besteuert die
Wertschöpfung eines Unternehmens. Diese ergibt sich aus dem bilanziellen
Gewinn, der insbesondere um Personalaufwendungen zu erhöhen und um
das außerordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis (Dividenden, Zins-
erträge und -aufwendungen) zu bereinigen ist. Der Steuersatz von 3,9% kann
von den Gemeinden um einen Prozentpunkt nach oben oder unten korrigiert
werden. Die Wertschöpfungssteuer ist nur i. H. v. 10% als Betriebsausgabe
abzugsfähig.
Als Ergebnis ist festzuhalten, dass bei gewerblichen Unternehmen in nahezu

allen Mitgliedstaaten neben der Einkommen- und Körperschaftsteuer eine
Grundsteuer auf Betriebsgrundstücke anfällt. Darüber hinausgehende Steuer-
arten sind lediglich in sieben Mitgliedstaaten anzutreffen (Deutschland, Frank-
reich, Italien, Luxemburg, Österreich, Spanien und Ungarn). Dies spiegelt
den internationalen Trend zur Abschaffung bzw. Rückführung insbesondere
ertragsunabhängiger Zusatzlasten in den letzten Jahren wider. So hat Öster-
reich (1994) die Gewerbesteuer vom Ertrag und vom Kapital, Deutschland
die Gewerbekapital- (1998) und Vermögensteuer (1997) sowie Luxemburg
(1997) die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft. Frankreich hat die Lohnsumme
im Jahr 2003 endgültig aus der Bemessungsgrundlage der taxe professionnelle

63 Vgl. Selling, H.-J., DStJG 1993, S. 212.
64 Vgl. Schultze, P., IWB, Fach 5, Frankreich, Gruppe 2, S. 138 ff.
65 Vgl. Pandolfini, I., ET 1999, S. 249ff.
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heraus genommen. Schließlich entfällt bei Kapitalgesellschaften in Luxemburg
aufgrund der Verrechenbarkeit mit der Körperschaftsteuer de facto eine Be-
lastung mit Vermögensteuer. Die sonstigen Unternehmenssteuern sind aber
keinesfalls bedeutungslos. Die Situation in Frankreich ist weiterhin durch eine
investitions- und beschäftigungshemmende hohe Belastung des Sachanlage-
vermögens und der Lohnsumme (wie auch seit 1994 in Österreich) gekenn-
zeichnet. In Deutschland und Luxemburg fällt die gewinnabhängige Zusatz-
belastung mit Gewerbesteuer ins Gewicht. Das in diesem Zusammenhang
bestehende Heberecht der Gemeinden sowie die Nichtabzugsfähigkeit der
Gewerbesteuer in Deutschland können sich durchaus auf regionale und zwi-
schenstaatliche Steuerbelastungsunterschiede auswirken.66 Dabei fällt auf, dass
die sonstigen Unternehmenssteuern in den Beitrittsstaaten keine nennens-
werte Bedeutung haben. So wird in Malta und Slowenien nicht einmal eine
Grundsteuer auf Betriebsgrundstücke erhoben. Ungarn ist der einzige Staat,
der mit der Wertschöpfungssteuer neben der Körperschaftsteuer und der
Grundsteuer eine zusätzliche Steuer erhebt. Insgesamt verfügen die Beitritts-
staaten somit über besonders transparente Steuersysteme.

D. Steuerliche Investitions- und Innovationsförderung

Die Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen für Investitionen
und die Schaffung von Arbeitsplätzen stellt nicht nur in Deutschland eine der
wichtigsten Zielsetzungen von Steuerreformvorhaben dar. Als staatliche In-
vestitionsfördermaßnahmen kommen neben den hier nicht weiter be-
trachteten Finanzierungshilfen (Zulagen und Zuschüsse) insbesondere über
das normale Steuerrecht hinausgehende gezielte Steuervergünstigungen in
Betracht, die im Wesentlichen bei den Ertragsteuern ansetzen. Entsprechend
dem Entstehungstatbestand der Steuer liegen die Anknüpfungspunkte solcher
Begünstigungen bei der Steuerbemessungsgrundlage, dem Steuersatz und der
Steuerschuld.67 Im Rahmen der Bemessungsgrundlagenvergünstigungen
sind Sonderabschreibungen, erhöhte sowie beschleunigte Abschreibungen
und Investitionsfreibeträge zu unterscheiden. Während die Gruppe der ge-
nannten Abschreibungen im Vergleich zur Regelabschreibung lediglich eine
Aufwandsvorverlagerung und somit einen Zins- und Liquiditätsvorteil be-
dingt, bewirkt ein Investitionsfreibetrag, dass der Gewinn neben der Regelab-
schreibung zusätzlich um einen bestimmten Prozentsatz der Anschaffungs-
oder Herstellungskosten eines Wirtschaftsguts gemindert wird. Infolgedessen
werden über 100% der Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuerwirksam
verrechnet, weshalb der Investitionsfreibetrag in seiner betriebswirtschaftli-
chen Wirkung einer Zusatz- bzw. Überabschreibung gleichkommt. Am Steu-
ersatz anknüpfende Vergünstigungen (Tarifermäßigungen) sind abgesehen
von spezifischen Förderungen für Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten
wenig verbreitet, weil sie als investitionsungebundene Maßnahmen sämtliche

66 Vgl. Spengel, C., Europäische Steuerbelastungsvergleiche, 1995, S. 389ff.; Com-
mission of the European Communities, Company Taxation, 2001, S. 111 ff. Vgl. aus-
führlich zur zeitlichen Entwicklung der ertragsunabhängigen Besteuerung in Deutsch-
land Spengel, C./Finke, K./Zinn, B., Substanzbesteuerung, 2010.

67 Zur Systematisierung vgl. Hitschler, W., Eigenkapitalbildung, 1993, S. 179 ff.;
Riedel, H., Investitionsförderung, 1993, S. 10ff.; Eckerle, T.H., Investitionsentschei-
dung, 2000, S. 212 f.
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Einkünfte begünstigen. Steuerschuldbezogene Maßnahmen umfassen in
erster Linie die Gewährung einer Steuergutschrift (tax credit, crédit d’impôt),
bei der entweder ein bestimmter Prozentsatz der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten von Wirtschaftsgütern bzw. der laufenden Aufwendungen für
Investitionen eines Wirtschaftsjahres oder ein Prozentsatz der – bspw. im
Vergleich zum Vorjahr – zusätzlich aufgewendeten Mittel (sog. inkrementelle
Förderung oder Zuwachsförderung) direkt von der Steuerschuld abgezogen
wird. Der Entlastungseffekt ist endgültig und unabhängig von der Höhe des
Steuersatzes; bei fehlender Steuerschuld lässt sich der gewünschte Effekt durch
großzügige Rücktragsmöglichkeiten oder eine zeitnahe Erstattung erzielen.
Zu den Begünstigungen im Rahmen der Steuerschuld zählen darüber hinaus
temporäre Steuerbefreiungen für neu gegründete Unternehmen.
Die in Europa am häufigsten eingesetzten Formen der steuerlichen För-

derung von Investitionen in Produktionsunternehmen betreffen Begünstigun-
gen im Rahmen der ertragsteuerlichen Bemessungsgrundlagen, die mit
Ausnahme von Dänemark, Estland, Italien, Österreich, Schweden, der Slowa-
kischen und Tschechischen Republik sowie Zypern in allen Mitgliedstaaten
anzutreffen sind (siehe Tabelle 7). Regelmäßig sind die Maßnahmen Investiti-
onen in bestimmten Regionen oder kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) vorbehalten.68 Reduzierte Körperschaftsteuersätze sind in Bulga-
rien, Irland, Litauen, Slowenien und Spanien – häufig begrenzt auf bestimmte
Regionen oder KMU – anzutreffen. Das Instrument der Steuergutschrift für
Investitionsaufwendungen findet sich in Italien, Luxemburg, Malta, Polen,
Portugal, der Slowakischen Republik, Spanien und Ungarn. Als weitere an die
Steuerschuld anknüpfende Begünstigungen sind die zeitlich befristetenBefrei-
ungen von derKörperschaftsteuer in Frankreich, Lettland, Litauen, Luxem-
burg, Polen und der Tschechischen Republik zu nennen, die häufig auf neu
gegründete Unternehmen in bestimmten Fördergebieten begrenzt sind.
Neben der allgemeinen Investitionstätigkeit wird in vielen Mitgliedstaaten

die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit (FuE) zusätzlich steuerlich
gefördert, wobei das Instrumentarium grundsätzlich das Gleiche ist (siehe
Tabelle 8).69 Für Anlageinvestitionen im FuE-Bereich gewähren Belgien,
Bulgarien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien,
Irland, Litauen, Malta, Österreich, Polen und Slowenien bemessungsgrund-
lagenbezogene Vergünstigungen in Form von Sonderabschreibungen, be-
schleunigten Abschreibungen oder Investitionsfreibeträgen. Laufende FuE-
Aufwendungen, die i. d.R. neben Personalkosten und Sachaufwendungen
auch Anlagenabschreibungen einschließen,70 sind in allen Mitgliedstaaten
unmittelbar als Betriebsausgabe abzugsfähig. Ein über die tatsächlichen
Aufwendungen hinausgehender Betriebsausgabenabzug ist in sieben Mitglied-
staaten anzutreffen (Griechenland, Großbritannien, Österreich, Rumänien,
Slowenien, Tschechische Republik und Ungarn). Ferner sehen Belgien,

68 Vgl. als Überblick für sämtliche EU-Mitgliedstaaten IBFD, Tax Handbook, 2009.
Vgl. speziell zu den Beitrittsstaaten Ernst & Young/ZEW, Company Taxation, 2004,
S. 31ff.

69 Vgl. Endres, D., PIStB 2008, S. 266ff.; Herbold, S., Anreize, 2009; Spengel, C. et
al., Forschung und Entwicklung, 2009; Spengel, C./Herbold, S., Ubg 2009, S. 343ff.;
Spengel, C./Elschner, C., ZfB 2010, S. 1ff.

70 Vgl. Harhoff, D., Behandlung, 1994, S. 14.
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Frankreich, Irland, Italien, Malta, die Niederlande, Österreich, Portugal, Spa-
nien und Ungarn Steuergutschriften für FuE-Aufwendungen vor. Schließ-
lich werden in Belgien, Frankreich, Irland, Luxemburg, den Niederlanden
und Spanien besondere Steuersätze für solche Einkünfte vorgesehen, die aus
der Verwertung von FuE-Aktivitäten resultieren (sog. patent boxes).
Im zwischenstaatlichen Vergleich kann somit eine unterschiedliche Intensität

der steuerlichen Förderung von Investitionen sowie Forschung und Entwick-
lung ausgemacht werden. Besonders ausgeprägt ist die steuerliche Förderung in
sämtlichen Beitrittsstaaten vor allem imHinblick auf Steuerbefreiungen für neu
gegründete Unternehmen sowie in Belgien, Frankreich, Großbritannien, Ir-
land, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, Portugal und Spanien. Dort
kommen gleichzeitig mehrere Instrumente zur Anwendung.
Deutschland zählt zum Kreis jener fünf Mitgliedstaaten (Deutschland, Est-

land, Lettland, Schweden und Zypern), die keine spezifisch steuerliche FuE-
Förderung vorsehen. Die derzeit in Deutschland im Wirtschaftssektor anzu-
treffende FuE-Förderung ist eine reine Projektförderung. Sie zeigt einen
rückläufigen staatlichen Finanzierungsanteil, ist durch einen hohen Bürokra-
tieaufwand gekennzeichnet und wirkt hoch selektiv. Der FuE-Förderung im
deutschen Wirtschaftssektor fehlt ein breitenwirksames steuerliches Instru-
ment, welches unbürokratisch und technologieoffen FuE unterstützt. Deswe-
gen sollte auch in Deutschland, ergänzend zur derzeit vorherrschenden Praxis
einer Förderung von FuE, eine steuerliche FuE-Förderung eingeführt wer-
den. Eine steuerliche FuE-Förderung würde für das Segment forschender und
potenziell forschender KMU eine Erfolg versprechende Neuerung darstellen
und aus der Sicht multinationaler Unternehmen die steuerliche Standort-
attraktivität zur Ansiedlung bzw. zur Beibehaltung von Forschung und Ent-
wicklung in Deutschland erhöhen.
Die Bundesregierung hat die von den großen Wirtschaftsverbänden71 und

der Praxis72 in Deutschland unterstützen Vorschläge der Arbeitsgruppe „Steuer-
liche FuE-Förderung der ForschungsunionWirtschaft –Wissenschaft“ zur Ein-
führung einer steuerlichen Förderung von FuE-Aufwendungen aufgegriffen.73
Danach wird eine steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung
angestrebt, die zusätzliche Forschungsimpulse insbesondere für KMU auslöst.74
Nach den Vorstellungen der Arbeitsgruppe sollte von den unterschiedlichen
Formen einer steuerlichen FuE-Förderung aus innovationspolitischer und steu-
ersystematischer Sicht eine Steuergutschrift in Erwägung gezogen werden,
welche Aufwendungen für Grundlagenforschung, angewandte Forschung und
experimentelle Entwicklung umfasst und zwar unabhängig davon, ob diese
Aufwendungen im Unternehmen selbst (interne Aufwendungen) oder im
Rahmen von Auftragsforschung (externe Aufwendungen) anfallen. Die Steuer-
gutschrift ist rechtsformunabhängig allen Unternehmen (Kapitalgesellschaften/
Personenunternehmen) zu gewähren. Ferner ist weder nach Größe (KMU/
MNU), Technologisierungsgrad noch regionaler Ansässigkeit der Unterneh-
men zu differenzieren Die Steuergutschrift ist mit der Einkommen- bzw.

71 Vgl. BDI/BDA, Forschungsförderung, 2009, S. 10.
72 Vgl. z. B. Schlie, I./Stetzelberger, A., IStR 2008, S. 269ff.
73 Vgl. Spengel, C. et al., Forschung und Entwicklung, 2009.
74 Vgl. Wachstum. Bildung. Zusammenhalt. Koalitionsvertrag von CDU, CSU und

FDP v. 26. 10. 2009, S. 7.



2. Teil. Einfluss der Europäischen Integration144

Körperschaftsteuerschuld verrechenbar, idealerweise sollte eine die Steuer-
schuld übersteigende Steuergutschrift aus Liquiditätsgründen vergütet werden.
Bei der erstmaligen Einführung einer steuerlichen FuE-Förderung in

Deutschland wird es u. a. auch darum gehen müssen, die damit verbundenen
Steuerausfälle zu begrenzen. Vor diesem Hintergrund könnte ein pragmati-
scher und administrierbarer Einstieg in eine steuerliche FuE-Förderung darin
bestehen, die Steuergutschrift mit der abzuführenden Lohnsteuer für FuE-
Personal zu verrechnen.75 Als Bemessungsgrundlage der FuE-Förderung wä-
ren ausschließlich die Aufwendungen für FuE-Personal zu berücksichtigen,
die rund 70% der gesamten FuE-Aufwendungen ausmachen. Die restlichen
30% fallen auf laufende Sachaufwendungen (ca. 20%) und Investitionsaus-
gaben (ca. 10%). Eine Zuordnung dieser Kosten zur FuE-Tätigkeit dürfte
häufig streitanfälliger sein als die Zuordnung der Personalaufwendungen.
Zudem ist die Lohnsteuer durch die Finanzverwaltung flächendeckend gut
administrierbar und kontrollierbar.
Die Steuergutschrift kann vom forschenden Unternehmen mit der abzu-

führenden Lohnsteuer für die betreffenden Mitarbeiter verrechnet werden;
der Mitarbeiter rechnet die Lohnsteuer weiterhin vollständig auf seine tarifli-
che Einkommensteuer an. Neben einer Verringerung der Personalkosten
ergibt sich hierdurch ein unmittelbarer monatlicher Liquiditätseffekt, der
unabhängig von Ertragslage des Unternehmens ist. Gegenüber einer mit der
Einkommen- bzw. Körperschaftsteuerschuld verrechenbaren Steuergutschrift
liegt hierin ein beachtlicher zeitlicher Vorteil. Faktisch erfolgt die Entlastung
durch die Steuergutschrift zeitgleich mit dem Anfall der Aufwendungen. Eine
solche Form der Steuergutschrift würde schließlich Impulse zur Beschäfti-
gungsförderung in Deutschland setzen
Über die Höhe der Steuergutschrift hat die Politik zu entscheiden. Steuer-

ausfälle sollten ausschließlich durch Begrenzungen beim Satz der Steuergut-
schrift reguliert werden und keine größenabhängigen Differenzierungen beim
Kreis der begünstigten Unternehmen vorsehen. Neben dem Fördersatz könn-
ten auch Kappungsgrenzen für den Umfang der zu berücksichtigenden Per-
sonalaufwendungen vorgesehen werden. Die fiskalischen Ausfälle einer sol-
chen Steuergutschrift, die einen Fördersatz von 12% für KMU und 4% für
große Unternehmen vorsieht, würden knapp über einer Mrd. Euro liegen.76
Die Einführung einer steuerlichen FuE-Förderung in Deutschland allein ist

jedoch kein Allheilmittel und darf keinesfalls als Kompensation für andere im
deutschen Steuerrecht verankerte FuE-Hemmnisse verstanden werden. Um
im internationalen Steuervergleich zu bestehen, braucht Deutschland viel-
mehr ein wettbewerbsfähiges Besteuerungssystem neben einer international
akzeptablen Forschungsförderung. Vor diesem Hintergrund sind verschiedene
innovationsaverse Regelungen im deutschen Steuerrecht zu kritisieren – vor
allem die Verlustverrechnungsmodalitäten, die Rahmenbedingungen bei der
Eigen- und Fremdfinanzierung von Unternehmen sowie die Regelungen bei
Funktionsverlagerungen. Die Unternehmenssteuerreform 2008 hat hier zahl-
reiche Verschlechterungen gebracht; die verbleibenden Vorzüge bewegen sich
in ganz engen Grenzen.

75 Vgl. Spengel, C., Status: Recht 2009, S. 272.
76 Vgl. Elschner, C./Ernst, C./Spengel, C., Förderung, 2010, S. 13.
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